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Rechtsprechung 
 
753: Überentschädigungsberechnung und Anrechnung der AHV-Altersrente im 
Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2010, 9C_863/2009; Entscheid in 
deutscher Sprache)  
 
(Art. 34a Abs. 1 BVG und Art. 24 BVV 2)  
 
Unter den Verfahrensbeteiligten ist nach Bundesgericht zu Recht unbestritten, dass die von 
der beschwerdeführenden Pensionskasse an T. ausgerichtete lebenslängliche 
reglementarische Invalidenrente zur Vermeidung einer Überentschädigung auch über das 
ordentliche Pensionierungsalter hinaus gekürzt werden kann (gemäss anwendbarem 
Vorsorgereglement; vgl. für den Obligatoriumsbereich: Art. 24 Abs. 1 BVV 2; BGE 135 V 33 
Erw. 4.3 S. 35). Streitig ist hingegen, ob die seit 1. April 2008 ausgerichtete AHV-Altersrente 
in gleicher Weise in die Überentschädigungsberechnung einzubeziehen ist wie die zuvor 
ausgerichtete IV-Rente.  
 
Für die obligatorische berufliche Vorsorge verweist das Bundesgericht auf seine 
diesbezüglich jüngste publizierte Rechtsprechung (BGE 135 V 29 und BGE 135 V 33; s. 
auch die Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 111, Rz. 687), wonach gemäss Art. 24 
Abs. 2 BVV 2 nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung als (im Rahmen der 
Überversicherung) anrechenbare Einkünfte gelten, die der anspruchsberechtigten Person 
aufgrund des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden. Es gilt somit das Prinzip der 
sachlichen und ereignisbezogenen Kongruenz. Die Rente der Unfallversicherung und die 
Invalidenrente der beruflichen Vorsorge werden aufgrund der unfallbedingten Invalidität 
ausbezahlt. Die Altersrente der AHV wird demgegenüber nicht aufgrund desjenigen 
schädigenden Ereignisses ausgerichtet, welches zu diesen Renten geführt hat, sondern 
aufgrund des Versicherungsfalles „Alter“. Entgegen der Auffassung der 
beschwerdeführenden Pensionskasse besteht kein Anlass, in dieser Frage von der 
publizierten Rechtsprechung abzugehen und zu jener früheren zurückzukehren, welche im 
obligatorischen Bereich die Mitberücksichtigung der AHV-Altersrente im Rahmen der 
Überversicherungsberechnung vorsah.  
 
Es stellt sich noch die Frage, ob die AHV-Altersrente im Bereich der weitergehenden 
beruflichen Vorsorge in die Überentschädigungsberechnung einzubeziehen ist. Entgegen der 
vorinstanzlichen Auffassung ist im Überobligatorium eine von Art. 24 Abs. 2 BVV 2 
abweichende Regelung durchaus zulässig (Art. 49 Abs. 1 BVG). Es bleibt zu prüfen, ob die 
beschwerdeführende Pensionskasse tatsächlich eine andere Regelung als der 
Verordnungsgeber getroffen hat.  
 
Bei der Ermittlung des objektiven Sinnes eines Vorsorgereglements als vorformulierten Inhalt 
des Vorsorgevertrages kommt – analog der Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip, 
wobei jedoch die den Allgemeinen Bedingungen innewohnenden Besonderheiten wie 
namentlich die Unklarheits- und die Ungewöhnlichkeitsregeln zu beachten sind (BGE 132 V 
278 Erw. 4.3 S. 281 mit Hinweisen) – dem Wortlaut der Vorrang gegenüber den 
ergänzenden, sekundären Auslegungsmitteln zu. Zwar gibt es den sogenannten „klaren“ 
oder eindeutigen Wortlaut, der keinerlei Auslegung zugänglich ist, nicht. Vom Wortlaut einer 
Reglementsklausel darf aber nur dann abgewichen werden, wenn ernsthafte Gründe dafür 
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vorliegen, dass er nicht den objektiven Rechtssinn einer Bestimmung wiedergibt (BGE 135 III 
295 Erw. 3.2 S. 302; Urteil 9C_237/2008 vom 3. September 2008 Erw. 2.2).  
 
Entgegen ihren Vorbringen hat die Pensionskasse, soweit vorliegend relevant, keine von der 
Verordnungslösung abweichende Kürzungsregel getroffen. Der eindeutige Wortlaut des 
Vorsorgereglements beschränkt die Mitberücksichtigung von Einkünften im Rahmen der 
Überentschädigungsberechnung ebenfalls auf Leistungen, die der anspruchsberechtigten 
Person „aufgrund des schädigenden Ereignisses“ ausgerichtet werden, wozu im Verhältnis 
zur Invalidenrente das Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters nicht gehört. Der in 
derselben Reglementsbestimmung enthaltene exemplifikative Zusatz „Leistungen der 
AHV/IV oder ausländischer Sozialversicherungen“ dürfen und müssen Versicherungsnehmer 
einzig dahingehend verstehen, dass neben IV-Renten auch – auf das schädigende Ereignis 
„Tod“ zurückzuführende – Hinterlassenenrenten (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten) der 
AHV als anrechenbare Einkünfte gelten. Die Auslegung dieser Reglementsbestimmung nach 
dem Vertrauensprinzip führt somit zu keinem andern Ergebnis als die Interpretation der 
Verordnungsvorschriften im Lichte der für die Auslegung von Gesetzesnormen geltenden 
Grundsätze.  
 
Die AHV-Altersrente ist somit weder in der obligatorischen noch vorliegendenfalls in der 
weitergehenden beruflichen Vorsorge in die Überentschädigungsberechnung mit 
einzubeziehen, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.  
 
Für eine Reglementsbestimmung, welche nach Auslegung des Bundesgerichts den 
Miteinbezug der AHV-Altersrente in die Überentschädigungsberechnung zuliess, s. 
9C_687/2009 vom 19. März 2010 in Sa. B. gegen Aargauische Pensionskasse (in deutscher 
Sprache). 


